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Personal- und Besoldungsreglement 
Gemeindeverband ARA Region Murg 

 
I. Rechtsverhältnis 
 
 
Geltungsbereich Art. 1    1 Die in diesem Personalreglement aufgestellten Vorschriften 

gelten mit Ausnahme der privatrechtlich angestellten Personen für das 
gesamte Personal des Gemeindeverbandes ARA Region Murg. 

 
2 Ergänzend gelten die Bestimmungen des kantonalen Rechts, soweit 
der Vorstand keine Bestimmungen zum Anstellungsverhältnis erlassen 
hat. 

 
 3 Zur sprachlichen Vereinfachung wird im nachfolgenden Text nur  
 das Wort „Mitarbeiter“ oder die männliche Funktionsbezeichnung ver- 
 wendet. Diese Ausdrücke umfassen jedoch Mitarbeiter und 
 Mitarbeiterinnen. 
 
 
Oeffentlich-rechtlich Art. 2   1  Das Personal des Gemeindeverbandes ARA Region Murg  
angestelltes Personal wird öffentlich-rechtlich angestellt. 
 
 2 Auf das in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis stehende 
 Personal ist der Beamtenbegriff des Gemeindegesetzes anwendbar. 
  
 
Privatrechtlich ange- Art. 3   1  Aushilfspersonal wird privatrechtlich angestellt. 
stelltes Personal 

2 Der Vorstand bestimmt die privatrechtlich anzustellenden Funktionen 
in diesem Reglement. 
 
3 Massgebend sind ausschliesslich die vertraglichen Bestimmungen 
und ergänzend das Schweizerische Obligationenrecht. 
 

 
Mitspracherecht Art. 4    1 Das Mitspracherecht der Mitarbeiter in ihrem überschau-
 baren Arbeitsbereich ist gewährleistet. 
  
 2 Alle durch Mitarbeiter unterbreiteten Vorschläge zur Verbes- 
 serung und Vereinfachung des Arbeitsablaufes werden eingehend 
 geprüft. 
 
 
Verpflichtung Art. 5    Der Mitarbeiter hat die berechtigten Interessen des Gemeinde- 

verbandes ARA Region Murg zu wahren, mit Vorgesetzten und 
anderen  Mitarbeitern loyal zusammenzuarbeiten und ist verpflichtet: 

 
Sexuelle Belästigung 1 Die persönlichen Grenzen zu respektieren, auf welche die Mitar- 
am Arbeitsplatz beiter im zwischenmenschlichen Kontakt Anspruch erheben; 
 insbesondere verpflichten sie sich, sich jeglichen  sexuellen 
 Belästigungen ihrer Mitarbeiter zu enthalten. Widerhandlungen 
 gegen diese Verpflichtungen können arbeitsrechtliche, dis- 
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 ziplinarische und/oder strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. 
 
Wissen + Können 2 Die übertragenen Arbeiten nach bestem Wissen und Können auszu- 
 führen und die Anordnungen der Vorgesetzten vernünftig und sorg- 
 fältig zu befolgen. 
 
Arbeitszeiten 3 Die Arbeitszeiten einzuhalten und diese ausschliesslich der Verrich- 
 tung dienstlicher Obliegenheiten zu widmen. 
 
Mobilien, Geräte, 4 Die ihm anvertrauten Mobilien, Geräte, Maschinen und Verbrauchs- 
Maschinen materialien, sorgfältig zu behandeln und kostensparend zu verwenden. 
 
Annahme von 5 Von Dritten keinerlei Leistungen entgegenzunehmen oder sich Vor- 
Geschenken teile versprechen zu lassen, die in irgend einem Zusammenhang mit 
 ihrer dienstlichen Tätigkeit stehen könnten. 
 
Verhalten 6 Während und auch ausserhalb der Arbeitszeit, durch ihr Verhalten 
 das eigene Ansehen und dasjenige des Gemeindeverbandes zu  
 wahren und im Kontakt mit BürgerInnen und Behörden, anständig 
 und zuvorkommend zu verhandeln. 
 
Amtsgeheimnis 7 Der Mitarbeiter ist verpflichtet, über die Angelegenheiten, die ihm in 

seiner amtlichen Stellung zur Kenntnis gelangen und die ihrer Natur 
nach oder gemäss besonderer Vorschrift geheimzuhalten sind, zu 

 schweigen. Diese Verpflichtung bleibt auch nach Beendigung des 
 Dienstverhältnisses bestehen. 
 
Nebenbeschäftigung 8 Nebenbeschäftigungen von Mitarbeitern sind bewilligungspflich- 
 tig. Davon ausgenommen sind nicht vollzeitbeschäftigte Mitarbeiter 

sofern keine Interessenkollission besteht oder die Amtstätigkeit 
beeinträchtigt. 

 
 9 Für die Ausübung einer Nebenbeschäftigung ist die Bewilligung des 
 Vorstandes einzuholen. Dieser kann eine Nebenbeschäftigung 
 generell oder im Einzelfall erlauben oder untersagen. 
 
 
Kündigungsfristen Art. 6   1 Die Kündigungsfristen betragen: 
  
 a) Aushilfspersonal gemäss Schweiz. Obligationenrecht 

b) öffentlich-rechtlich angestelltes Personal: 3 Monate 
c) Kader (gemäss Art. 25): 6 Monate 

 
2 Die Kündigung durch den Gemeindeverband erfolgt für das öffentlich-
rechtlich  angestellte Personal in Form einer begründeten Verfügung. 
Das betroffene Personal ist vorher anzuhören. 
 

Probezeit Art. 7    1 Der Vorstand stellt den Mitarbeiter vor der endgültigen 
Begründung des Dienstverhältnisses auf Probe an. Die  Probezeit 
beträgt sechs Monate. 

 
 2 Das Probedienstverhältnis kann durch den Mitarbeiter oder durch 

den Vorstand, schriftlich, in den ersten 3 Monaten der Probezeit unter 
Beachtung einer Frist  von sieben Tagen,  und in den zweiten 3 
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Monaten der Probezeit unter Beachtung einer Frist von einem Monat 
jeweils auf Ende eines Monats beendigt werden. 

 
 3 Erfolgt während der Probezeit keine Kündigung, gilt danach ein  
 unbefristetes Dienstverhältnis. 
 
 
Arbeitszeit und Ferien Art. 8     1 Die Arbeitszeit des gesamten Personals beträgt 42 Stunden 

pro Woche und richten sich nach Bestimmungen der kantonalen 
Personalgesetzgebung. 

 
 2 Der Ferienanspruch, die Pausenregelung, die Gewährung von 
Urlaub und dienstfreien Tagen richten sich nach den Bestimmungen 
der kantonalen Personalgesetzgebung. 

 
 
Personalverantwortung Art. 9   1 Personalverantwortlicher des Gemeindeverbandes ist der 

Vorstand. Er übt die Aufsicht aus und ist Entscheidungsbehörde in 
Personal- und Besoldungsfragen, soweit nicht ein anderes Organ 
zuständig ist. 

 
 
Vorstand Art. 10     1 Dem Vorstand obliegen insbesondere 
 

a)  die Ernennung des Personals (Kader durch Verfügung) 
b)  die Auflösung eines Dienstverhältnisses (Kader durch Verfügung) 

 
Delegieren 2 Weitere Teilaufgaben im Personalbereich kann der Vorstand 
 an das Büro des Vorstandes delegieren. 
 
Weisungsbefugnis 3 Das Büro des Vorstandes ist befugt, im Personalbereich  
 Weisungen zu erlassen und die Bestimmungen des Personal- und 
 Besoldungsreglementes auszulegen. 
 
Vorgesetzte 4 In Personalfragen haben sich die Mitarbeiter in erster Linie 
 an den Vorstandspräsidenten zu wenden. 
 
 
Kader Art. 11    1 Das Kader ist für einen zweckmässigen und wirtschaftlichen 
 Personaleinsatz verantwortlich. 
 
Aufgabenzuteilung 2 Wenn es die Aufgabenerfüllung oder der zweckmässige und wirt- 
 schaftliche Personaleinsatz erfordert, kann dem Mitarbeiter eine seinen  
 Fähigkeiten entsprechende Beschäftigung zugewiesen werden, auch 
 wenn diese nicht zu ihrer Obliegenheit gehört und nicht im 
 Stellenbeschrieb speziell erwähnt ist. 
 
II. Lohnsystem 
 
Grundsatz Art. 12     1 Jede Stelle wird einer Gehaltsklasse zugeordnet. Die 
 Zuordnung erfolgt durch den Vorstand in diesem Reglement. 
 
 2 Jede Gehaltsklasse besteht aus 40 Gehaltsstufen. 
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 3 Die Gehaltsklassentabelle entspricht der Gehaltsklassentabelle 
 für das Kantonspersonal. Die bei der Genehmigung dieses Reg- 
 lementes aktuelle Tabelle (2000) ist im Anhang V enthalten. 
 
 
Aufstieg Art. 13    Die Leistungs- und Verhaltensbeurteilung (LVB) kann 
 wie folgt lauten: 
  
 A Anforderungen oder Zielvorgaben deutlich und in allen 
  wichtigen Bereichen übertroffen 
 
 B Anforderungen oder Zielvorgaben erfüllt und in wichtigen 
  Bereichen übertroffen 
 
 C Anforderungen oder Zielvorgaben erfüllt 
 
 D Anforderungen oder Zielvorgaben in wichtigen Bereichen 
  noch nicht erfüllt 
 
 E Anforderungen oder Zielvorgaben in wichtigen Bereichen 
  nicht erfüllt 
 
  
Anstieg/Rückstufung Art. 14  1 Der Aufstieg innerhalb einer Gehaltsklasse erfolgt durch 
 Anrechnung von Gehaltsstufen. 
 
 2 Einer Person können leistungsbezogen jährlich maximal 3 Gehalts- 
 stufen, zusätzlich bei berufsbezogenen Weiterbildungserfolgen mit 
 Diplomabschluss weitere 2 Gehaltsstufen gewährt werden. 
 
 3 Massgebend für einen solchen Aufstieg ist die Erfahrung sowie die 
 individuelle Leistung und das Verhalten. Er kann von der allgemeinen 
 Lohnentwicklung abhängig gemacht werden. Ein Anspruch auf ein 
 jährliches Vorankommen (Gehaltsstufenanstieg) besteht nicht. Der 
Berücksichtigung Vorstand legt im Zusammenhang mit der Budgetberatung fest, 
der finanziellen Situation in welchem Rahmen im kommenden Jahr ein Lohnzuwachs inner- 
 halb der Aufstiegsmöglichkeiten gewährt wird. Dabei berücksichtigt er 

die finanzielle Lage des Gemeindeverbandes, die Konjunkturlage und 
die Entwicklung der Gehälter der öffentlichen Gemeinwesen und der 

 Privatwirtschaft. 
 
 4 Der Vorstand kann aufgrund der Leistungs- und Verhaltens- 
 beurteilung auch eine Rückstufung bestimmen. Eine Person darf  
 jährlich maximal um 2 Gehaltsstufen zurückgestuft werden. 
 
 5 Das Gehalt wird nicht unter das Grundgehalt (Minimum der Ge- 
 haltsklasse) reduziert. 
 
Grundsatz 6 Mit jedem Mitarbeiter ist eine, durch das Büro des Vorstandes 
 zu genehmigende, Leistungsvereinbarung abzuschliessen.  
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Termine 7 Die Leistungsvereinbarung für das folgende Jahr erfolgt im Rahmen 
 der Mitarbeitergespräche (MAG) und muss bis spätestens Ende 
 Oktober des laufenden Jahres abgeschlossen sein. 
 
Stellenbeschrieb 8 Die Grundlage für die individuelle Leistungsvereinbarung bildet der 
 vom Vorstand genehmigte Stellenbeschrieb. 
 
 
MAG Art. 15   1 Pro Jahr findet mindestens ein Mitarbeitergespräche (MAG)  

statt.  
 

2 Ein erstes Gespräch kann aber schon im Frühjahr des laufenden 
Jahres durchgeführt werden. Es soll hauptsächlich einer allgemeinen 
Standortbestimmung und allfälligen Korrekturen dienen. 

 
 3 Das Haupt-Mitarbeitergespräch soll bis Ende Oktober des laufenden 
 Jahres durchgeführt werden. Es beinhaltet hauptsächlich die lohnwirk- 
 same Leistungs- und Verhaltensbewertung und den Abschluss der 
 Leistungsvereinbarungen für das folgende Jahr. 
 
 
Gesprächsführung Art. 16  1 Der Vorstandspräsident ist für die Leistungs- und Verhaltens- 

beurteilung des Kaders verantwortlich. Ausnahmsweise oder auf 
Verlangen eines Mitarbeiters kann ein weiteres Mitglied des 
Vorstandsbüros teilnehmen. 

 
 2 Er geht dabei wie folgt vor: 
 

a)  er führt mit dem Kaderpersonal einzeln Mitarbeitergespräche 
gemäss Art. 15 ff. 
 

b)  er gibt den Betroffenen die Leistungsbeurteilung und die ent- 
sprechende Veränderung des Gehalts bekannt und gibt ihnen 
Gelegenheit zur Stellungnahme. 
 

c)  er unterbreitet dem Vorstand seinen Antrag zum Beschluss. 
 
 
Übrige Stellen Art. 17 1 Der direkte Vorgesetzte gemäss Organigramm ist für die 

Leistungs- und Verhaltensbeurteilung des übrigen Personals verant- 
wortlich.  

 
 2 Für das Verfahren gilt Art. 16 Abs. 2 lit. a - c sinngemäss. 
 
 
Leistungs- und Art. 18   Grundlage für die Bewertung sind die in der Stellenbeschrei- 
Verhaltensbeurteilung bung festgehaltenen Anforderungen des Arbeitsplatzes. 
 
 
Modell Art. 19    Das Modell der Leistungs- und Verhaltensbeurteilung (LVB) 
 wird im Anhang II dieses Reglementes detailliert und verbindlich ge- 
 regelt. 
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Unterschrift Art. 20    Die Information über die LVB ist Teil des MAG. Dabei ist das 
 Ergebnis der Bewertung durch die gesprächsführende Kaderperson 
 zu erläutern. Zur Bestätigung der Kenntnisnahme unterzeichnet der 
 Mitarbeiter das Formular. 
 
 
Vertraulich Art. 21   Das MAG mit LVB ist vertraulich und wird nur im Personal- 
 dossier aufbewahrt. 
 
 
Verfahren Art. 22    1 Bis zur Gehaltsstufe 24 kann, unter Berücksichtigung von 

Art. 14 Abs. 3 jährlich eine Gehaltsstufe gewährt werden, sofern die 
LVB mit dem Gesamturteil C (Personal- und Besoldungsreglement 
Art. 13)  abschliesst und somit die Anforderungen und Zielvorgaben 
erfüllt wurden. Bei der Gesamtbeurteilung B oder A können zwei 
weitere Gehaltsstufen gewährt werden. 

 
 2 Ab Gehaltsstufe 25 bis Gehaltsstufe 34 können für Gesamtbeurtei- 
 lungen B bis zu zwei Gehaltsstufen und für Gesamtbeurteilungen A 
 bis zu drei Gehaltsstufen gewährt werden. 
 
 3 Ab Gehaltsstufe 35 bis Gehaltsstufe 40 können für Gesamtbeurtei- 
 lung A bis zu drei Gehaltsstufen gewährt werden. 
 
 4 Das Modell der Gehaltsstufen wird im Anhang I verbindlich geregelt. 
 
 
Ausgleich der Teuerung Art. 23   Der Vorstand kann die Gehälter des Personals jeweils 
 per 01. Januar der Teuerung angleichen. Dabei berücksichtigt er 

die finanzielle Lage des Gemeindeverbandes, die Konjunkturlage und 
die Entwicklung der Gehälter der öffentlichen Gemeinwesen und der 

 Privatwirtschaft. 
 
 
Eröffnung/Rechtsmittel Art. 24  1 Der begründete Entscheid des Vorstandes ist dem 
 Personal bekanntzugeben. 
 

2 Das Personal kann innert 10 Tagen nach Bekanntgabe des 
Entscheides eine beschwerdefähige Verfügung verlangen. 

  
3 Das Personal kann die Verfügung innert 30 Tagen nach Eröffnung mit 
Verwaltungsbeschwerde beim Regierungsstatthalter anfechten. 

 
 
III. Besondere Bestimmungen 
 
Organigramm/Kaderstellen Art. 25   1 Der Vorstand stellt die Unterstellungsverhältnisse des 
 Personals in einem Organigramm dar. 
 
 2 Das dem Vorstand direkt unterstellte Personal bildet das Kader 
 des Gemeindeverbandes. 
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Aussergewöhnliche Art. 26    Der Vorstand kann aussergewöhnliche Leistungen mit 
Leistungen    einmaligen Prämien von maximal Fr. 2`000.—im Einzelfall belohnen. 
 
  
Arbeitsplatzbewertung Art. 27   Aendert sich das Arbeitsvolumen wesentlich, lässt der  
 Vorstand die Stellen neu bewerten. 
 
 
Stellenbeschrieb Art. 28    Der Vorstand umschreibt die Zuständig- und Verantwort- 
 lichkeiten der einzelnen Stellen in einem individuellen Stellen- 
 beschrieb. 
 
 
Stellenausschreibung Art. 29    Der Gemeindeverband schreibt freie Stellen öffentlich aus. 
 
 
Unfallversicherung Art. 30    Der Gemeindeverband versichert das Personal gegen die 

Folgen von Berufs- und Nichtberufsunfällen gemäss Unfall-
versicherungsgesetz (UVG).  

 
 
Pensionskasse Art. 31    Der Gemeindeverband versichert das Personal gegen die 

wirtschaftlichen Folgen der Invalidität, des Alters und des Ablebens im 
Rahmen  des Bundesgesetzes über die berufliche Vorsorge (BVG).  

 
 
Versicherungsschutz  Art. 32   Das Personal wird gegen die Risiken Alter, Tod, Invalidität  
 und Unfall (Berufs- und Nichtberufsunfälle) und Berufskrankheiten 
 sowie Lohnausfall versichert. Der Vorstand kann Zusatzversicherungen 
 zum Bundesgesetz über die Unfallversicherung abschliessen. Der 
 Gemeindeverband beteiligt sich an den Prämien mindestens zu 

 50 Prozent. Der Vorstand regelt das Nähere im Anhang V.  
 
 
Jahresentschädigungen Art. 33    Die Entschädigungen und Spesen werden durch den Vorstand 
Spesen im Anhang zu diesem Reglement geregelt. 
 
 
 
IV. Uebergangs- und Schlussbestimmungen 
 
 
Besitzstand, Ueberführung Art. 34    1 Der Besitzstand (ohne Sozialzulagen) ist gewährleistet. 
 
 2 Die Ueberführung vom bisherigen in das neue Gehaltssystem richtet 

sich nach den kantonalen Vorschriften. Die Ablösung der Familien-
zulage durch eine Betreuungszulage erfolgt mit Inkrafttreten dieses 
Reglementes. 

 
 
Einweisung in die neue Art. 35    1 Der Vorstand verfügt den Uebergang vom Beamten- zum 
Gehaltsklasse Anstellungsverhältnis und die Einweisung in die Gehaltklasse. 
 
 2 Er hört die Betroffenen vor dem Entscheid an. 
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Inkrafttreten Art. 36  1 Dieses Reglement tritt am 01.01.2003 in Kraft. 
 
Lohnwirksamkeit 2 Die Lohnwirksamkeit des neuen Systems tritt erstmals am 01.01.2003 
 in Kraft.  
 
 3 Es hebt alle ihm widersprechenden Vorschriften auf. 
 
 
 
 Das vorstehende Personal- und Besoldungsreglement wurde an der 
 Vorstandssitzung vom  26.11.2000 genehmigt. 
 
 
 
 Obermurgenthal, 26.11.2000 
 
 
 
 
    IM NAMEN DES 
    GEMEINDEVERBANDES ARA REGION MURG 
    Der Präsident:                                 Der Sekretär: 
     gez. A. Bossert          gez. R. Alt  
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Anhang I 
Gehaltsstufenmodell 

 

160 % 40. Stufe Maximum 
   
   
   
   

151 %   
 34. Stufe  
   
   
   
   
   
   
   
   

136 %   
 24. Stufe  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

100 %  Grundgehalt 
 

 
 
 
 
 
 
 

Aufstieg pro Jahr : 
·  3 Stufen (4.5 %) für A 
 

------------2. Grenze-------------- 

Aufstieg pro Jahr : 
·  3 Stufen (4.5 %) für A 
·  2 Stufen (3 %) für B 

----------1. Grenze--------------- 

Aufstieg pro Jahr : 
·  3 Stufen (4.5 %) für A 
·  3 Stufen (4.5 %) für B 
·  1 Stufe (1.5 %) für C 
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Anhang II 
 

Leistungs- und Verhaltensbeurteilung (LVB) 
 
 
Fähigkeiten: Fachliches Wissen und Können  
 Kenntnisse und Fertigkeiten gemessen an den Anforderungen des 
 Arbeitsplatzes, besondere Kenntnisse, sofern erforderlich 
 
A B C D E 
Vorzügliches, um-
fassendes Wissen 
seines Faches und 
weiterer Zusam-
menhänge. Zeigt 
Initiative für stufen-
gerechte Weiterbil-
dung. Vorzüglicher 
Instruktor. 

Beherrscht die 
übertragenen 
Aufgaben sehr gut 
und kennt auch 
weitere Zusam-
menhänge. 
Vielseitig. Ist an 
Weiterbildung 
interessiert. Sehr 
guter Instruktor. 

Beherrscht die 
übertragenen 
Aufgaben und was 
damit zusam-
menhängt. Hält 
sich fachlich auf 
dem Laufenden, ist 
bereit sich weiter-
zubilden. Kann 
andere instruieren. 

Fachkenntnisse 
und Fertigkeiten 
genügend. Braucht 
aber noch 
Anleitung und 
Weiterbildung. 

Mangelhafte 
Fachkenntnisse 
bzw. Fertigkeiten. 
Begrenzte 
Entwicklungsmög-
lichkeiten. 
Weiterbildung zeigt 
bescheidene 
Wirkung. 

 
 
 
Fähigkeiten: Auffassungsgabe  
 Geistige Beweglichkeit, Denkvermögen, Kombinationsgabe, 
 Unterscheidungsfähigkeit 
 
A B C D E 
Vorzügliche Auf-
fassungsgabe, 
ausgeprägte 
geistige Beweg-
lichkeit. Setzt Prio-
ritäten immer rich-
tig. 

Sehr beweglich. 
Begreift rasch und 
leicht. Sehr guter 
Gesamtüberblick. 
Setzt Prioritäten 
richtig. 

Beweglich. Erfasst 
richtig. Guter Ge-
samtüberblick. 
Setzt Prioritäten. 

Teilweise beweg-
lich. Begreift stetig. 
Bedarf teilweise 
Erklärungen. Setzt 
meist Prioritäten. 

Manchmal unbe-
weglich, begreift 
langsam. Begren- 
zte Aufnahme-
fähigkeit. Setzt 
kaum Prioritäten. 

 
 
 
Arbeit: Leistungswille  
 Einsatz, Fleiss, Belastbarkeit, Ausdauer, Flexibilität 
 
A B C D E 
Vorzüglicher Ein-
satz und hoher 
Leistungswille. 
Auch bei starker 
Belastung 
ausdauernd. Lässt 
sich sehr gerne 
vielseitig einsetzen. 

Sehr guter Einsatz 
und grosse 
Leistungsbereit-
schaft. Erhebliche 
Belastbarkeit. Lässt 
sich gerne viel-
seitig einsetzen. 

Guter Einsatz, 
aktiv, will etwas 
leisten. Belastbar. 
Lässt sich viel-
seitig einsetzen. 

Konstanter Einsatz. 
Bedarf des 
Ansporns. 
Belastbarkeit 
begrenzt. 
Leistungswille 
unterschiedlich. 

Unregelmässiger 
Einsatz. Passiv. 
Wenig belastbar. 
Schwankende 
Leistungsbereit-
schaft. 
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Arbeit: Zuverlässigkeit  
 Verlässlichkeit, Einhalten von Terminen, Selbstdisziplin 
 
A B C D E 
Vorzügliche Ver-
lässlichkeit. Hält 
sich strikte an 
Abmachungen und 
Termine. Vorbild-
liche Selbstdiszi-
plin. 

Sehr verlässlich. 
Hält Abmachungen 
und Termine ein. 
Sehr gute Selbst-
disziplin. 

Arbeitet zuverläs-
sig. Hält Ab-
machungen und 
Termine in der 
Regel ein. 
Diszipliniert. 

Meistens zuver-
lässig. Bemüht 
sich, Ab-
machungen und 
Termine einzu-
halten. Meist 
diszipliniert. 

Oft unzuverlässig. 
Hält manchmal 
Abmachungen und 
Termine nicht ein. 
Nicht immer 
diszipliniert. 

 
 
 
 
Arbeit: Selbständigkeit  
 Organisations- und Dispositionsfähigkeit, Initiative, Uebernahme von 
 Verantwortung, Entschlusskraft 
 

A B C D E 
Organisiert seine 
Arbeit vorzüglich. 
Aeusserst initiativ. 
Völlig selbständig. 
Sucht Verant-
wortung. Fasst 
schnelle, richtige 
Entschlüsse. 

Organisiert seine 
Arbeit sehr gut. 
Sehr initiativ. 
Selbständig. Sehr 
verantwortungsbe-
wusst und ent-
schlussfreudig. 

Organisiert seine 
Arbeit gut. Initiativ. 
Wenig Anleitung 
und Kontrolle nötig. 
Verantwortungsbe-
wusst, trifft 
Entscheidungen. 

Organisiert seine 
Arbeit meist gut. 
Teilweise initiativ. 
Benötigt Anleitung 
und Kontrolle. 
Kann zum Teil 
Verantwortung 
übernehmen. 

Unzureichende 
Organisation der 
eigenen Arbeit. 
Wenig initiativ. Viel 
Anleitung und 
Kontrolle nötig. 
Schätzt Verant-
wortung nicht 
besonderlich. 

 
 
 
 
Leistung: Qualität der Arbeit  
 Güte der Arbeitsergebnisse, Fehlerhaftigkeit, Genauigkeit, Gründlichkeit 
 

A B C D E 
Praktisch fehler-
freie Arbeit. Aeus-
serst genau und 
gewissenhaft. 
Gründliche, alle 
Teile berücksich-
tigende Lösungen. 

Fast immer fehler-
frei. Sehr genau 
und gewissenhaft. 
Gründliche, aus-
gewogene 
Lösungen. 

Meist fehlerfrei. 
Genau und 
gewissenhaft. 
Gründliche 
Lösungen. 

Macht hin und 
wieder Fehler. 
Meistens genau 
und gewissenhaft. 
Arbeit hin und 
wieder verbes-
serungswürdig. 

Häufige 
Fehlleistungen. 
Nicht immer genau 
und gewissenhaft. 
Oft fllüchtig. 
Arbeiten müssen 
verbessert werden. 
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Leistung: Produktivität  
 Quantität, Speditivität, Ergiebigkeit, Wirtschaftlichkeit 
 

A B C D E 
Aeusserst speditiv 
bei gleichbleiben-
der Regelmässig-
keit. Aeusserst er-
giebig und 
produktiv. 

Sehr speditiv, 
ergiebig und 
produktiv. 

Flüssige, stete 
Arbeitsleistung, 
ausdauernd. 
Erreicht die erwar-
tete Produktivität. 

Unterschiedliches 
Arbeitstempo. 
Produktion 
steigerungsfähig. 

Sehr unterschied-
liches, zeitweise 
langsames Arbeits-
tempo. Wenig 
speditiv und 
ergiebig. 

 
 
 
Verhalten: gegenüber MitarbeiterInnen  
 Zusammenarbeit, Hilfsbereitschaft, gegenseitige Information, Teamfähigkeit 
 

A B C D E 
Vorzüglicher Ein-
fluss auf Mitarbei-
terInnen. Sehr 
kooperativ, team-
fähig und hilfsbe-
reit. Orientiert 
umfassend und 
informiert gezielt. 

Trägt aktiv zu guter 
Zusammenarbeit 
bei. Teambewusst, 
kollegial, hilfsbereit. 
Informiert gezielt. 

Freundlich im 
Umgang. Gute 
Zusammenarbeit. 
Fügt sich gut ein. 
Hilfsbereit. Orien-
tiert gut. 

Korrekt im Umgang 
und in der Zusam-
menarbeit. Hilft bei 
Aufforderung. 
Orientiert meistens. 

Konflikte mit 
MitarbeiterInnen. 
Nicht immer 
kollegial. Wenig 
hilfsbereit. Sucht 
oft eigene Vorteile. 

 
 
 
Verhalten: gegenüber Vorgesetzten  
 Führbarkeit, Einfügung, Loyalität, Meinungsbildung und -vertretung, 
 Information 
 

A B C D E 
Keine Führungs-
probleme. 
Aeusserst loyal und 
hilfsbereit. Vertritt 
seine Meinung 
engagiert, aber 
sachlich. Ak-
zeptiert gegen-
sätzliche Entschei-
dungen. Orientiert 
sehr gut. 

Gut zu führen. 
Sehr loyal und 
hilfsbereit. Vertritt 
seine Meinung 
sachlich. Akzeptiert 
gegensätzliche 
Entscheidungen 
und Kritik. 
Orientiert gut. 

Willige 
Zusammenarbeit. 
Loyal und 
hilfsbereit. Hat 
eigene Meinung, 
ohne darauf zu 
bestehen. Erträgt 
sachliche Kritik. 
Orientiert. 

Im allgemeinen 
willige 
Zusammenarbeit. 
Meist loyal und 
hilfsbereit. Beharrt 
manchmal auf 
eigener Meinung. 
Reagiert teilweise 
empfindlich auf 
sachliche Kritik. 

Wenig Sinn für 
Zusammenarbeit. 
Widerstrebende 
Einordnung. Wenig 
loyal und hilfsbe-
reit. Verträgt kaum 
sachliche Kritik. 
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Verhalten: gegenüber Arbeitgeber  
 Einhalten von Anordnungen, Vorschriften, Weisungen, Regelungen. Eigenes  
 Mitdenken, aufbauende Ideen, Vorschläge, Wahrung der Interessen der Ge- 
 meinde 
 

A B C D E 
Hält sich konse-
quent an Wei-
sungen usw. und 
handelt auch ohne 
solche selbständig 
im Interesse des 
Gemeindeverband
es. Entwickelt 
Ideen und zeigt 
Initiative. 

Hält Weisungen 
usw. richtig ein und 
handelt ohne 
solche sinnvoll. 
Denkt initiativ mit 
und fördert die 
Interessen des 
Gemeindeverb. 

Hält Weisungen 
usw. ein. Denkt mit 
und wahrt die 
Interessen des 
Gemeindeverb. 

Hält Weisungen 
usw. meistens ein. 
Denkt meist mit. 
Versucht die 
Interessen des 
Gemeindeverb. zu 
wahren. 

Setzt sich oft über 
Anordnungen 
hinweg. Ist an den 
Belangen des 
Gemeindeverband. 
wenig interessiert. 

 
 
 
 
Verhalten: gegenüber Dritten  
 Auftreten, Umgangsformen, Verhandlungsgeschick, Vertretung nach aussen 
 

A B C D E 
Sehr gewandt, 
souveränes Auf-
treten. Erweckt 
Vertrauen und wirkt 
überzeugend. Ver-
tritt den 
Gemeindeverband 
nach aussen 
vorbildlich. 

Sehr gepflegtes, 
sicheres Auftreten. 
Verhandelt 
geschickt. Vertritt 
den 
Gemeindeverband 
nach aussen sehr 
gut. 

Gepflegtes, 
sicheres Auftreten. 
Kann verhandeln. 
Vertritt den Ge-
meindeverband 
nach aussen gut. 

Meist gepflegtes, 
teilweise etwas 
unsicheres 
Auftreten. Vertritt 
den 
Gemeindeverband 
nach aussen 
befriedigend. 

Oft ungepflegtes, 
unsicheres 
Auftreten. Wenig 
Verhandlungsge-
schick. Kaum fähig, 
den 
Gemeindeverband 
nach aussen zu 
vertreten. 
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Berechnungsblatt:  
 
 
Fachliches Wissen und Können      

Stufe Stufe Stufe Stufe Stufe Punkte 
A B C D E  
50 40 30 20 10  

 
 
Auffassungsgabe      

Stufe Stufe Stufe Stufe Stufe Punkte 
A B C D E  
50 40 30 20 10  

 
 
Leistungswille      

Stufe Stufe Stufe Stufe Stufe Punkte 
A B C D E  
50 40 30 20 10  

 
 
Zuverlässigkeit      

Stufe Stufe Stufe Stufe Stufe Punkte 
A B C D E  
50 40 30 20 10  

 
 
Selbständigkeit      

Stufe Stufe Stufe Stufe Stufe Punkte 
A B C D E  
50 40 30 20 10  

 
 
Qualität der Arbeit      

Stufe Stufe Stufe Stufe Stufe Punkte 
A B C D E  
75 60 45 30 15  

 
 
Produktivität      

Stufe Stufe Stufe Stufe Stufe Punkte 
A B C D E  
50 40 30 20 10  

 
 
gegenüber Mitarbeiter      

Stufe Stufe Stufe Stufe Stufe Punkte 
A B C D E  
25 20 15 10 5  
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gegenüber Vorgesetzten      

Stufe Stufe Stufe Stufe Stufe Punkte 
A B C D E  
50 40 30 20 10  

 
 
gegenüber Arbeitgeber      

Stufe Stufe Stufe Stufe Stufe Punkte 
A B C D E  
25 20 15 10 5  

 
 
gegenüber Dritten      

Stufe Stufe Stufe Stufe Stufe Punkte 
A B C D E  
25 20 15 10 5  

 
 
Skala  
 

A 421 - 500  
B 341 - 420  
C 261 - 340  
D 181 - 260  
E 100 - 180  

 
 
 
 

Zuordnung der Gehaltsklassen  
 

Der Vorstand ordnet die bestehenden Stellen des Gemeindeverbandes ARA Region Murg 
gemäss Personal- und Besoldungsreglement  den Gehaltsklassen wie folgt zu: 
 
 
Stelle/Funktion Gehaltsklasse Anforderungen/kurzer Stellenbeschrieb 
   
Betriebsleiter 18 Verantwortlich für die operative Führung der 

Anlage. 
Klärwerkmeister 15 Erfahrener Klärwärter - Handwerker. 

Abgeschlossene Fachausbildung im Kärbereich mit 
Diplom VS - Führungseigenschaften 

Klärwärter 12 Junger Klärwärter – Handwerker mit 
abgeschlossener Berufslehre und Berufserfahrung; 
Bereitschaft bis zur Ausbildungsstufe A4. 
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Anhang III 
 

Entschädigungen, Spesen, Sitzungsgelder 
 
Grundsatz Auf Sitzungs- und Taggelder haben unter Vorbehalt der nachfolgen- 
 den Bestimmungen, alle vom Kanton und von der Gemeinde ge- 

wählten oder bezeichneten Gemeindeverbandsbehördenmitglieder und 
Angestellten Anspruch, die ordnungsgemäss und im Interesse des 
Gemeindeverbandes zu Sitzungen, Augenscheinen, Besprechungen, 
Delegationen und Repräsentationen abgeordnet werden. 

 
Angestellte Die Angestellten des Gemeindeverbandes haben nur auf 
 Sitzungs- und Taggelder Anspruch, wenn die Verhandlungen und 
 Verrichtungen nicht in die ordentliche Arbeitszeit fallen. 
 
 

Jahresentschädigungen und Sitzungsgelder   
 
Vorstand  Jahresentschädigung Sitzungsgeld 
Vorstandspräsident Fr. 6000.00 Fr. 60.00 
Vorstandsvizepräsident Fr. 1200.00 Fr. 60.00 
Vorstandsmitglieder Fr. 600.00 Fr. 60.00 
Verbandskassier Fr. 5'000.00 Fr. 60.00 
Verbandssekretär * Fr.  6'000.00 Fr. 60.00 
 
 

Taggeld- und Spesenansätze  
 
Ganztägige Beanspruchung (ab 5.5 Std.) Fr. 180.00 
Halbtägige Beanspruchung (2.5 - 5 Std.) Fr. 90.00 
für kurze Beanspruchung (max. 2 Std.), pro Stunde Fr. 35.00 * 
Kilometerentschädigung, pro Kilometer Fr. 0.65 
Bahnbillett 2. Klasse, tatsächliche Kosten   
 
 
Abgeltung Mit den Jahresentschädigungen sind abgegolten: Führungsarbeit, 
 Sitzungsvorbereitung, Vorbereitung von ordentlichen Sachge- 
 schäften, Aktenstudium, Kurzbeanspruchungen (weniger als 30 Min.) 
 Oeffentlichkeitsarbeit, Kurztelefonate im Verbandsgebiet, etc.. 
 Abgeltungen für weitere Aufwände können via Spesenrechnung 
 geltend gemacht werden. 
 
Auszahlung Die Auszahlung einzelner Tages- und Spesenentschädigungen erfolgt 
 gegen Rechnungsstellung durch die Berechtigten selbst. Die 
 Rechnung ist an den direkten Vorgesetzten zu richten und sollte in der 
 Regel innert Monatsfrist erfolgen. 
 Die Auszahlung der Jahrespauschalen und der Sitzungsgelder erfolgt 
 in der Regel am Ende jedes Rechnungsjahres. 
 
 
 
* Beschluss ARA-Vorstand vom 24.02.2005 



18 

Anhang IV 
 
Bestimmungen zum Anstellungsverhältnis 
 
Pensionskasse 

1 Der Gemeindeverband ist Mitglied der Winterthur-Pensionskasse. Der 
Versicherungsschutz richtet sich nach dem Kassenreglement und den 
Beschlüssen des Vorstandes. 

 
2 Der Gemeindeverband beteiligt sich zu 60 % an die Beiträge und 
Nachzahlungen. Einkäufe in die Pensionskasse regelt der Vorstand 

 von Fall zu Fall. 
 
Unfallversicherung 3 Die Prämien für Berufsunfallversicherung gehen vollumfänglich 

zulasten des Gemeindeverbandes. Die Prämien für Nichtberufs- 
Unfallver sicherung tragen der Gemeindeverband und das Personal je 
zur Hälfte. 

 
Taggeldversicherung 4 Der Gemeindeverband hat zu ihrem und zum Schutze des Personals 
(Lohnausfall ) eine Versicherung für Lohnausfall infolge Krankheit abgeschlossen. Der 
 Versicherungsschutz beträgt 80 % des massgebenden Lohnes im 
 Sinne der AHV-Gesetzgebung, die Wartefrist 90 Tage.  
 
Lohnzahlungen bei Ab- 

1 Dem öffentlich-rechtlich angestellten Personal wird bei Abwesenheit 
wesenheit infolge Krank- infolge Krankheit oder Unfall  das Gehalt in Prozenten und Monaten 
heit und Unfall höchstens wie folgt weiter ausgerichtet: 
 
 Dienstjahr  100 %  85 %  80 % 
 im 1. Dienstjahr  3 Monate 3 Monate 18 Monate 
 im 2. Dientsjahr  5 Monate 4 Monate 15 Monate 
 im 3. Dienstjahr  6 Monate 6 Monate 12 Monate 
 im 4. Dienstjahr  9 Monate 3 Monate 12 Monate 
 vom 5. Dienstjahr an 12 Monate  0 Monate 12 Monate 
 

2 Dem übrigen Personal wird es im gleichen Falle, sofern vertraglich 
nichts anderes vereinbart ist, wie folgt ausgerichtet: Für jedes geleistete 
und das laufende Dienstjahr je ein Monatslohn, höchstens jedoch 12 
Monatslöhne. Voraussetzung hiefür ist, dass das Dienstverhältnis für 
mehr als drei Monate abgeschlossen wurde oder dass es mehr als drei 
Monate gedauert hat. 

 
Geburt, Militär, Zivilschutz- 

1 Für Abwesenheiten anlässlich einer Geburt, während der Leistung 
und Zivildienst von Militär-, Zivilschutz, Beförderungs- und Zivildienst wird auf die  
 Bestimmungen von Artikel 24 ff der bernischen Gehaltsverordnung 
 (BSG 153.311.1) verwiesen. 
 
Ferienanspruch 2 Der Ferienanspruch beträgt bei ganzjähriger Beschäftigung pro 
 Kalenderjahr: 

�  4 Wochen bis und mit dem Kalenderjahr, in dem das 49. Altersjahr 
vollendet wird 

�  5 Wochen vom Beginn des Kalenderjahres an, in dem das 50. Al- 
tersjahr vollendet wird 

�  6 Wochen vom Beginn des Kalenderjahres an, in dem das 60. Al- 
tersjahr vollendet wird. 
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 3 Der Ferienanspruch reduziert sich anteilsmässig, wenn das Dienst- 
 verhältnis noch nicht ein Kalenderjahr gedauert hat. 
 
 Für das Kader liegen die Altersgrenzen des Ferienanspruches ge- 
 mäss Absatz 1 um fünf Jahre tiefer. Der Vorstand kann ihm auf 
 Gesuch hin gestatten, 25 Abendsitzungen mit 1 zusätzlichen 
 Ferienwoche zu kompensieren; in diesem Falle entfällt die Ausrichtung 
 des Sitzungsgeldes. 
 
Kürzung der Ferien, Sofern die Arbeit in einem Kalenderjahr während mehr als zwei 
Krankheit vor und während Monaten ausgesetzt wird, ist der Ferienanspruch im Verhältnis der 
den Ferien Abwesenheit zum Kalenderjahr festzusetzen. Die nähere Handhabung 
 der Kürzungsmodalitäten ist in Art. 40 ff. der bern. Personalverordnung 
 (BSG 153.011.1) geregelt. 
 
Urlaub 1 Dem Personal werden innerhalb eines Kalenderjahres folgende Kurz- 
1.  bezahlter Urlaub urlaube durch den direkt Vorgesetzten bewilligt: 

�  bis zu 4 Arbeitstagen wegen Erkrankung oder Tod eines nahen 
Familienangehörigen 

�  bis zu 2 Arbeitstagen wegen Heirat, Geburt eigener Kinder oder 
Wohnungswechsels 

�  bis zu 2 Arbeitstagen zur Teilnahme an Versammlungen von Berufs- 
verbänden 

�  bis zu 5 Arbeitstagen für Weiterbildung oder andere im Interesse des 
Gemeindeverbandes liegende ausserdienstliche Tätigkeiten. 

 
 2 Der Vorstand entscheidet über Gesuche für unbezahlten Urlaub 
 und die Modalitäten betreffend Beibehaltung des Versicherungs- 
2.  unbezahlter Urlaub schutzes während dieser Zeit und die Tragung der Prämien. Er prüft 
 dabei, ob die Auswirkungen der Abwesenheit auf den Dientsbereich 
 verantwortet werden können. Es wird auf Art. 46 ff. der kant. Personal- 
 verordnung (BSG 153.011.1) verwiesen. 
 
Dienstfreie Tage 1 Samstag und Sonntag sind dienstfrei. Dienstfrei sind ferner: 
 Neujahrstag, 2. Januar, Karfreitag, Ostermontag, Auffahrt, Pfingst- 
 montag, 1. August, Weihnachten, 26. Dezember sowie die Nachmit- 
 tage des 24. + 31. Dezember   
 
 2 An den Vortagen von Karfreitag und Auffahrt wird der Arbeitsschluss 
 um eine Stunde vorverlegt. Die Soll-Arbeitszeit wird um eine Stunde  
 gekürzt. 
 
 3 Fallen die in Absatz 1 erwähnten dienstfreien Feiertage in die Zeit 
 der Ferien, so werden sie nachgewährt, sofern das Dienstverhältnis 
 in jenem Zeitpunkt tatsächlich bestanden hat. Nicht nachgewährt 
 werden solche Tage, wenn sie auf ein Wochenende oder eine 
 Militärdienst- oder Zivilschutzperiode fallen. 
 
 4 Für teilzeitbeschäftigte Mitarbeiter besteht der Anspruch auf dienst- 
 freie Tage und Halbtage, unabhängig von der Arbeitszeitschichtung, 
 im Umfange des Beschäftigungsgrades. 
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Ueberzeit, Wochenend- 

1 Ueberzeit gilt als solche, wenn sie durch den Vorstand angeord- 
arbeit net ist. Sie wird zusätzlich zur ordentlichen Arbeitszeit geleistet. 
 Dienstlich angeordnete Ueberzeit ist in der Regel durch Gewährung 
 von Freizeit im selben Umfange innert Jahresfrist auszugleichen.  
 
 2 Als Nachtarbeit gilt die zwischen 20.00 und 06.00 Uhr geleistete 
 Arbeit. Als Wochenendarbeit gilt die samstags zwischen 06.00 und 

20.00 Uhr sowie sonntags und an öffentlichen Feiertagen zwischen 
06.00 und 20.00 Uhr geleistete Arbeit. 
 
3 Für dringend notwendige Arbeiten ausserhalb der ordentlichen 
Arbeitszeiten (siehe Absatz 2) werden bei zeitlicher Kompensation 
oder Entlöhnung im Stundenlohn folgende Zuschläge gewährt: 
- 25 % bei Nachtarbeit und samstags (ab 06.00 Uhr) 

 - 50 % sonntags und an öffentlichen Feiertagen. 
 
 4 Soweit aus dienstlichen Gründen ein Ausgleich der nach Abs. 1 
 angeordneten Ueberzeit nicht möglich ist, wird die geleistete Ueber- 
 zeit und die Zuschläge nach Abs. 3 durch eine Barvergütung ent- 
 schädigt. Das Kader hat keinen Anspruch auf Barvergütung . 
 
Besoldungsnachgenuss Im Todesfall haben die Familienangehörigen oder andere Personen, 
 deren Versorger die verstorbene Person war, vom Todestag an An- 
 spruch auf das Gehalt für den laufenden und die folgenden drei 
 Monate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 

Anhang V 
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